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Editorial

Das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz – kurz: 
TTDSG – ist die Regelung der electronic Privacy (ePrivacy) in 
Deutschland! Das TTDSG regelt als Spezialgesetz den Daten-
schutz für Online-Themen. Das TTDSG vereint damit unter ei-
ner Überschrift die Datenschutzgesetze für zwei Bereiche: die 
Telekommunikation und die Telemedien. Obgleich beide The-
men unter einer Überschrift vereint sind, so sind sie gleichwohl 
unterschiedlich inhaltlich geregelt und ihr Verhältnis zur Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist unterschiedlich.

Die Telekommunikation umfasst die klassische Telekommunika-
tion, aber auch die Kommunikation mittels Internetprotokollen. 
Die Telekommunikation ist damit als Basistechnologie auch Vor-
aussetzung für jede Online-Verbindung. Für die hierauf aufbau-
enden Telemedien enthält neben dem Telemediengesetz (TMG) 
das TTDSG die Datenschutzbestimmungen. Auch wenn im We-
sentlichen die Datenschutzbestimmungen der DSGVO ebenfalls 
zur Anwendung kommen, enthält das TTDSG grundlegende 
Weichenstellungen des Datenschutzes für die Telekommunika-
tion und die Telemedien. 

Die Erläuterung der Regelungen des TTDSG berücksichtigt 
auch die Orientierungshilfe Telemedien der deutschen Daten-
schutzaufsichtsbehörden sowie Positionierungen des Europäi-
schen Datenschutzausschusses.

Die Bewertung einer jeden Präsenz im Internet und in Online 
Social Media beginnt damit mit den Datenschutzbestimmungen 
des TTDSG. Diese werden in diesem Werk dargestellt.

Dr. Jens Eckhardt� Februar 2023
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1	TTDSG – ePrivacy und DSGVO

Das TTDSG gilt seit dem 01.12.2021 ohne Übergangsfrist. Es 
dient der Umsetzung der Vorgaben der Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation“ 2002/58/EG (auch bezeich-
net als „ePrivacy-Richtlinie“). Wenngleich es inhaltlich nicht 
den größten Teil ausmacht, so ist es durch die sog. Cookie-Re-
gelung die am meisten diskutierte Thematik. Die deutschen Da-
tenschutzaufsichtsbehörden befassen sich mit dieser auch um-
fassend in ihrer Orientierungshilfe Telemedien (Kapitel 3.3.2).

Dementsprechend wird in diesem Buch auch zunächst der 
Datenschutz bei Telemedien und der Schutz der Endeinrich-
tung (Teil 3 des TTDSG) behandelt (Kapitel  3), bevor der 
Datenschutz in der Telekommunikation (Teil 2 des TTDSG) 
dargestellt wird (Kapitel 4).

Der Datenschutz für elektronische Kommunikation – also für 
den Onlinebereich und die Telekommunikation – wird seit dem 
Entwurf einer ePrivacy-Verordnung der EU-Kommission im Ja-
nuar 2017 unter dem Stichwort „ePrivacy“ geführt. 

Allerdings ist diese ePrivacy-Verordnung noch nicht verabschiedet. 
Es gilt für diesen Bereich daher weiterhin die „Datenschutzrichtli-
nie für elektronische Kommunikation“ 2002/58/EG. Für diese wird 
zwischenzeitlich auch der Begriff „ePrivacy-Richtlinie“ verwendet, 
da sie durch die ePrivacy-Verordnung abgelöst werden soll.

Sowohl die noch nicht beschlossene ePrivacy-Verordnung als 
auch die aktuell geltende ePrivacy-Richtlinie gelten für den 
Onlinebereich und den gesamten Telekommunikationsbereich. 
Der Datenschutz für den Telekommunikationsbereich ist auch – 
inhaltlich und dem Umfang nach – der Schwerpunkt der ePri-
vacy-Richtlinie. Denn diese Richtlinie war 2002 Bestandteil eines 
Richtlinienpakets zur Gestaltung des Telekommunikationsrechts. 
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Aus der Sicht des EU-Rechts gibt es datenschutzrechtlich – ver-
einfacht gesagt – nur eine Zweiteilung: die allgemein geltende 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die spezielle Re-
gelung für elektronische Kommunikation. Im EU-Recht gibt es 
also die in Deutschland bereits 1995 eingeführte Kategorie Da-
tenschutz für Telemedien nicht. Dementsprechend unterschei-
det das EU-Recht auch nicht zwischen Datenschutz für Teleme-
dien und Telekommunikation.

Mit dem Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz 
(TTDSG) sind zum 01.12.2021 die Datenschutzbestimmungen 
für Telemedien und Telekommunikation an die DSGVO ange-
passt worden. Maßgabe für die inhaltliche Ausgestaltung des 
TTDSG war dabei die Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation 2002/58/EG (Stichwort: ePrivacy-Richtlinie). 
Denn die Nachfolgeregelung in Gestalt der ePrivacy-Verord-
nung ist eben noch nicht verabschiedet.

Dafür, dass der deutsche Gesetzgeber das TTDSG geschaffen 
hat, obwohl es keine aktuelle Änderung der EU-Vorgaben gibt, 
hat seinen Grund darin, dass zum 01.12.2021 ein neues, mo-
dernisiertes Telekommunikationsgesetz (TKG) in Kraft getre-
ten ist. Darüber hinaus entstand Handlungsbedarf aufgrund 
der Entscheidung „Cookie Einwilligung II“ des BGH, mit wel-
cher moniert wurde, dass der deutsche Gesetzgeber seit 2009 
die Umsetzung der Cookie-Regelung entsprechend der Ände-
rung „Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation“ 
2002/58/EG im Jahr 2009 versäumt hatte.

1.1	 Ziel des TTDSG und Anlass für die Schaffung 
des TTDSG

Die Datenschutzregelungen des TTDSG sind nicht alle voll-
kommen neu. Vielmehr wurden die Vorgängerregelungen aus 
dem TKG-alt und dem TMG-alt im TTDSG zusammengeführt. 
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Die Entwurfsbegründung zum TTDSG erklärt den Hintergrund 
wie folgt, was auch für das Verständnis der Regelungen des 
TTDSG relevant ist (z. B. beim Vorrang der DSGVO und der 
Auslegung des § 25 TTDSG (Stichwort: Cookie-Regelung):

„Ziel des Gesetzentwurfs ist vor allem die erforderliche 
Anpassung der Datenschutzbestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes (TKG) und des Telemedi-
engesetzes (TMG) an die Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/
EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) und die 
rechtssichere Umsetzung der Regelung zum Schutz 
der Privatsphäre in Endeinrichtungen in der Richtli-
nie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und den Schutz der Privat-
sphäre in der elektronischen Kommunikation in der 
durch die Richtlinie 2009/136/EG geänderten Fassung 
(ePrivacy-Richtlinie) in nationales Recht. Die DSGVO 
gilt seit dem 25. Mai 2018. Die Datenschutzbestim-
mungen des Telemediengesetzes (TMG, §§ 11 bis 15a) 
werden durch die Bestimmungen der DSGVO ver-
drängt, soweit nicht Öffnungsklauseln der DSGVO 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, eigene 
Regelungen zu treffen. Das gilt auch für die Daten-
schutzbestimmungen des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG), soweit diese nicht die Bestimmungen der 
ePrivacy-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Denn 
die ePrivacy-Richtlinie gilt weiterhin und geht in ihrem 
Anwendungsbereich der DSGVO vor, sodass auch die 
Bestimmungen des TKG, die diese umsetzen, weiter-
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hin gelten. Auch die Vorgaben der ePrivacy-Richtlinie 
knüpfen an die Bestimmungen der DSGVO an, insbe-
sondere die Anforderungen der DSGVO an die Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung, was bei den nationalen 
Regelungen, die die ePrivacy-Richtlinie umsetzen, zu 
berücksichtigen ist. 

[…] Im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre beim 
Speichern und Auslesen von Informationen auf Endein-
richtungen, insbesondere Cookies, sowie die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes dazu erfolgt 
die Aufnahme einer Regelung zum Einwilligungs-
erfordernis, die eng am Wortlaut der Vorgaben der 
ePrivacy-Richtlinie orientiert ist. Die Aufsicht über die 
Datenschutzbestimmungen des TKG bei der geschäfts-
mäßigen Erbringung von Telekommunikationsdiensten 
soll zukünftig umfassend, d. h. auch im Hinblick auf 
die Verhängung von Bußgeldern, durch den Bundesbe-
auftragten oder die Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI) als unabhän-
gige Datenschutzaufsichtsbehörde erfolgen.“

(BT-Drs. 19/27441, Seite 1/2; Hervorhebung nur hier, 
aber nicht im Original)



13

1 TTDSG – ePrivacy und DSGVO 

13

1.2	 TTDSG zwischen ePrivacy-Richtlinie und 
ePrivacy-Verordnung
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Die DSGVO ist das allgemeine Datenschutzrecht, das aufgrund 
der Verabschiedung als Verordnung in allen EU-Mitgliedstaa-
ten direkt und unmittelbar anzuwenden ist. Unter dem Schlag-
wort ePrivacy-Verordnung ist auf EU-Ebene ein weiteres Daten-
schutzgesetz in der Entstehung. 

Die ePrivacy-Verordnung soll zukünftig die aktuell noch geltende 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/
EG ablösen. Damit würde das Datenschutzrecht sowohl auf 
EU-Ebene als auch in den EU-Mitgliedstaaten durch zwei EU-Ver-
ordnungen geregelt. Den Entwurf der ePrivacy-Verordnung vom 
10.01.2021 finden Sie hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0010&from=DE (Link mit 
Stand: 05.02.2023).

Aktuell gilt jedoch noch die Datenschutzrichtlinie für elektroni-
sche Kommunikation 2002/58/EG. Anders als eine EU-Verord-
nung (z. B. DSGVO) gilt eine EU-Richtlinie grundsätzlich nicht 
direkt und unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat. Eine Richtli-
nie muss vielmehr durch ein nationales Gesetz umgesetzt und 
damit die Regelung inhaltlich in Kraft gesetzt werden. 

Damit erklärt sich, warum es das TTDSG braucht. Es dient der 
Umsetzung der Vorgaben der Datenschutzrichtlinie für elektro-
nische Kommunikation 2002/58/EG in der Fassung der „Ände-
rungs-Richtlinie“ 2209/136/EG. Aufgrund der Modernisierung 
des TKG, der fehlenden Umsetzung der Cookie-Regelung sowie 
erforderlichen Anpassungen an die DSGVO musste die bisher 
im TKG und im Telemediengesetz (TMG) enthaltene Regelung 
zum Datenschutz überarbeitet werden.
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